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CORONA- Ratschläge 

 

Pandemie hin oder her – der Frühling kommt, und mit ihm die 
warme Maisonne und das Jubilieren der Vögel.                 

Schließ deine Augen, lausche, fühle die Wärme auf deiner Haut 
und begreife: selbst drinnen bist du ein Teil vom               

großen Draußen. 

 

 

Wenn du die Wahl hast zwischen Geld und deiner Gesundheit, 
dann wähle stets deine Gesundheit. Ein gesunder Mensch 

kann für Geld arbeiten, aber kein Geld der Welt kann 
Gesundheit erkaufen. 

 

 

Vielleicht gibt uns diese schwere Zeit, die wir mit der Corona-
Krise erleben, wieder ein Bewusstsein für die wirklich 

wichtigen Dinge im Leben. 

 

 

Deshalb unsere Bitte als Vorstand 

Gebt gut auf euch Acht! 
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Ostern 
 
 

Diese beiden lustigen Gesellen haben über Ostern die 
Aushangtafel des Siedlervereins im Nachtigallenweg 

verschönert. 
Als kleines Dankeschön für die fleißigen Bastler gab es 

einen Gutschein für eine Kinderfestkarte im nächsten Jahr. 
Da werden wir hoffentlich wieder gemeinsam feiern können. 

 
 

Danke an die Kinder!!! 
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Aktuelle Mitteilung 
 
 

Als Aushang am 16.04.2020 erhielten Sie 
bereits die Mitteilung dass unsere Ausfahrt 

am 16.05.2020 leider abgesagt werden 
musste. 

 
Sie können aber versichert sein, dass dieser 
schöne Höhepunkt in unserem Siedlerleben 
auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt wird. 
Näheres erfahren Sie später, wenn wir 

„COVID 19“ alle hinter uns gelassen haben. 
 

                                           

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fflower-bed-peonies-growing-ground-butterflies-flower-bed-peonies-growing-ground-butterflies-vector-flower-image100349915&psig=AOvVaw2KBXBUJyhHOeglpn1LD4wn&ust=1588148342231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID2vv3eiukCFQAAAAAdAAAAABAP
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Thema:     Steuerermäßigung 
 
 

Klimabonus oder Handwerkerbonus- 
was ist günstiger? 

 
Für alle energetischen Modernisierungsmaßnahmen in der 
Selbstgenutzten Immobilie, die nach dem 31.12.2019 begonnen 
wurden und noch 2020 abgeschlossen werden, ist schon jetzt 
eine direkte Ermäßigung der Einkommenssteuer möglich, 
ähnlich wie beim altbekannten Handwerkerbonus. 
 
 
Als Eigentümer muss man sich aber entscheiden, denn für ein und 
dieselbe Maßnahme wird nur entweder der eine oder der andere 
Bonus gewährt. Doch wie finde ich heraus, was wann günstiger ist 
und wie plane ich die Maßnahmen steuerlich optimal ein? 
 
Wesentliche Unterschiede sind, 

dass der kleine Klimabonus einmalig pro Objekt für einen 
Dreijahreszeitraum gewährt wird, der Handwerkerbonus 
hingegen jedes Jahr neu in Anspruch genommen werden 
kann, 

  
dass der Ermäßigungshöchstbetrag von 40.000 Euro beim 
Klimabonus über 3 Jahre wesentlich höhere Aufwendungen 
erfasst als der Handwerkerbonus von 1.200 Euro, 

  
dass beim Handwerkerbonus nur die Arbeitskosten 
berücksichtigt werden können, während beim Klimabonus 
Arbeits- und Materialkosten mit umfasst sind. 
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Was folgt daraus für die eigene Wahl? 
 
Für größere energetische Modernisierungsarbeiten, wie z.B. die 
Erneuerung einer Heizungs- oder Lüftungsanlage oder eine 
Wärmedämmung, sollte man sich den Klimabonus aufsparen.  
  

Beispiel:  Wird zunächst nur eine nicht so umfangreiche 
Einzelmaßnahme wie der Austausch eines einzelnen Fensters 
vorgenommen, kann hierfür zunächst auf den 
Handwerkerbonus zurückgegriffen werden.  
Die nachfolgende große Maßnahme wie eine Heizung oder 
Dämmung kann im darauffolgenden Jahr eingeplant und 
hierfür der Klimabonus eingesetzt werden. Für Maßnahmen 
innerhalb der großen Sanierung, die nicht über den 
Klimabonus förderfähig sind, also z. B. begleitende Arbeiten, 
kann ergänzend der Handwerkerbonus zum Tragen kommen. 

 
 
Der klassische Handwerkerbonus kann übrigens auch dann noch 
zum Einsatz kommen, wenn der zuvor in Anspruch genommene 
Klimabonus aufgezehrt wurde oder wenn die ausschließliche 
Selbstnutzung innerhalb des Dreijahreszeitraums der Klimabonus-
Förderung wegfällt. 
 
Schließlich gilt es zu beachten, dass dieser nur dann gewährt wird, 
wenn das Gebäude bei Durchführung der Maßnahme mindestens 
ZEHN  Jahre alt ist.  
 
Eine Kombination mit anderen öffentlichen Förderungen ist bei 
beiden Boni ausgeschlossen. 
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Allen  Geburtstagskindern  

im Wonnemonat  Mai  

 wünscht  der  Vorstand  des  Siedlerbundes  
nur  das  Allerbeste  verbunden   

mit  viel  Gesundheit 

 

 

 

Geburtstag zu haben in der aktuellen Lage ist nicht wie 
jedes Jahr. Nicht nur, dass man sich generell etwas 
unsicher fühlt, Dinge die man normalerweise macht, um ein 
neu beginnendes Lebensjahr zu feiern fallen flach. 
Das Essen mit der Familie oder Freunden, ja sogar die 
Umarmungen und das Geburtstagsständchen im Büro. Aber 
es wird definitiv ein Geburtstag sein, den man so schnell 
nicht vergisst.  
Und an dem man merkt, was eigentlich wirklich wichtig ist !!! 
Macht es euch trotzdem ein bisschen schön mit einem 
schönen Essen, einer Geburtstagstorte, natürlich einem 
schönen Glas Sekt, einem Spaziergang und vielen 
intensiven Gesprächen am Telefon. 

   


